
Der neue 

Abfallkalender
Alles Wichtige zum Thema Abfall im 

Landkreis Uelzen. Mit herausnehmbarem 
Abfuhr- & Gebührenplaner.

Weniger Abfall: 
Diese Broschüre bleibt mehrere Jahre lang gültig – wir drucken 

lediglich den Abfuhr- & Gebührenplaner jährlich neu. Detaillierte 

Informationen � nden Sie auch unter www.awb.uelzen.de
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Klimaschutz ist in aller Munde und eines der wichtigsten ge-
sellschaftlichen Ziele unserer Zeit. Längst hat sich deshalb 
auch der Landkreis Uelzen und dessen Abfallwirtschafts-
betrieb (kurz awb) diesem Thema angenommen. Das belegt 
auch die neue Abfallbroschüre für das Jahr 2023. Diese wid-
met sich dem Thema nicht nur inhaltlich, sondern leistet dar-
über hinaus zusätzlich in ihrer neuen Erscheinungsform ihren 
Beitrag zum Klimaschutz. 

Aber was hat eigentlich Abfallwirtschaft mit dem Klimaschutz 
zu tun? Eff ektiver Klimaschutz wird durch die Nutzung erneu-
erbarer Energien, den Einsatz emissionsarmer Antriebe, aber auch – neben der Vermei-
dung von Abfällen – durch die Verwertung von Bioabfällen und die Beseitigung von Rest-
abfällen durch energieeffi  ziente Behandlungsverfahren umgesetzt – so wie beim awb 
unseres Landkreises. Der awb leistet damit für den Landkreis Uelzen einen nennens-
werten Beitrag zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks.

Immer mehr Menschen entscheiden sich für die Biotonne und damit dafür, dass durch 
richtige Abfalltrennung aus den Bioabfällen ein Kreislauf entsteht: Durch das Vergä-
rungsverfahren im Entsorgungszentrum Borg wird aus dem Bioabfall wertvoller Kom-
post sowie Strom und Wärme erzeugt. Strom und Wärme werden dabei für die eigenen 
Anlagen genutzt, Überschüsse in das öff entliche Netz eingespeist. Ein regionaler Kreis-
lauf, der funktioniert und sich bewährt hat.

Die Kreislaufwirtschaft bietet großes Potenzial, um gesetzte Klima- und Umwelt-
schutzziele zu erreichen. Klimaneutralität und CO2-Einsparung – hier sind der Land-
kreis Uelzen und sein awb als kommunales Unternehmen zusammen mit Ihnen gemein-
sam wichtige Gestalter. 

Die Mengen an Strauchschnitt und Grünabfällen haben sich in den vergangenen Jahren 
im Landkreis nahezu verdoppelt. Vor diesem Hintergrund wird der awb seine entspre-
chende Anlagentechnik weiter ausbauen, um so weiterhin eine qualitativ hochwertige 
Verwertung auch dieser Abfälle sicherstellen zu können.

Die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind untrennbar verknüpft auch 
mit dem Aspekt der Digitalisierung. Deshalb erhalten Sie alle wertvollen Informationen, 
Tipps und Tricks rund um das Thema Abfallvermeidung, Abfalltrennung und Nachhaltig-
keit nicht nur in dieser Broschüre und auf der Homepage, sondern bald auch über eine 
Abfall-App, auf Facebook und Instagram. 

Mein Wunsch ist, dass wir auch weiterhin gemeinsam aktiv für den Klimaschutz eintre-
ten. Da wir tagtäglich Abfall in seinen verschiedensten Formen produzieren, geht uns das 
Thema Abfall alle an. Trennen Sie ihre Abfälle, vermeiden Sie Plastik im Bioabfall und 
nutzen Sie die Angebote des awb und seiner engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

eine interessante Lektüre!

Dr. Heiko Blume

Landrat Landkreis Uelzen
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Vorwort

Die Welt ist im Wandel. 2022 hat gezeigt wie wichtig die Themen „Nachhal-
tigkeit“ und „Klimaschutz“ sind. Beides begleitet uns nun schon einige Zeit 
in unserem Alltag und auch in der Abfallwirtschaft. 

Die erste Neuerung in diesem Jahr halten Sie mit der neuen Abfallbroschüre in 
der Hand. Diese wird künftig lange gültig sein. Lediglich der herausnehmba-
re Innenteil mit den Abfuhren und Gebühren wird jährlich angepasst. Auch 
die Verteilung ist künftig anders organisiert: Sie erhalten die Broschüre 
im Handel vor Ort, den Gemeinden, Samtge-
meinden, der Einheitsgemeinde Bienenbüttel 
und der Stadt Uelzen sowie beim awb zur 
Mitnahme. 

Über die integrierten QR-Codes werden 
Sie schnellstmöglich zu den wesentlichen 
Informationen weitergeleitet. Ab 2023 wird es zudem die Möglichkeit 
geben, über die awb Abfall-App alle Informationen griff bereit über das 
Smartphone abrufen zu können.

Änderungen in 2023 sind die Anpassungen bei den Abfallgebühren. Die 
energiepolitische Krise triff t auch die Abfallwirtschaft. Lieferengpässe, 
gestiegene Rohstoff - und Energiepreise sind nur einige wenige Berei-
che, die in den nächsten Jahren zu Einschnitten und Auswirkungen bei den 
Gebühren führen.

Der awb möchte die Uelzener Abfallwirtschaft so klimaschonend und CO2-
neutral wie möglich gestalten. Dazu brauchen wir ihre Unterstützung – das 
Handeln jedes Einzelnen steht im Mittelpunkt und hat Einfl uss auf das 
große Ganze. Nutzen Sie die Hinweise und Angebote des awb für einen sau-
beren Landkreis Uelzen, in dem wir alle gerne leben, arbeiten und wirken.

Im Namen aller Mitarbeiter*innen des Abfallwirtschaftsbetriebs wünsche 
ich Ihnen ein gutes Jahr 2023 und viel Vergnügen beim Studieren der neuen 
Abfallbroschüre.

Christina Harms
Betriebsleiterin awb

„Natürlich interessiert mich 

die Zukunft. Ich will schließlich 

den Rest meines Lebens darin 
verbringen.“ 
Marc Twain



Kreislaufwirtschaftsgesetz

Am 1. Juni 2012 ist das Kreislaufwirt-

schaftsgesetz (KrWG) in Kraft getreten. 

Es dient der Umsetzung der EU-Abfall-

rahmenrichtlinie von 2008 ins nationale 

Recht und löst das bisherige Kreislaufwirt-

schafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) ab.

Nach § 1 des KrWG ist der Zweck des 

Gesetzes die Förderung der Kreislauf-

wirtschaft zur Schonung der natürlichen 

Ressourcen und die Sicherung der um-

weltver- träglichen Bewirtschaftung von 

Abfällen. Ziel des Kreislaufwirtschaftsge-

setzes ist es, den Anfall von Abfällen er-

heblich zu reduzieren. Des Weiteren wird 

angestrebt, konsequente Maßnahmen der 

Vermeidung und Verwertung von Abfällen 

bereits im Vorfeld der Abfallentstehung 

vorzunehmen.

Die bisherige 3-stu� ge Abfallhierarchie 

(Vermeiden, Verwerten, Beseitigen) wird 

durch eine 5-stu� ge Abfallhierarchie

ersetzt:

1. Vermeidung,

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,

3. Recycling (de� niert als sto�  iche 

 Verwer tung; keine Ersatzbrennsto� -

 Herstellung),

4. sonstige Verwertung, insbesondere 

 ener getische Verwertung und 

 Verfüllung,

5. Beseitigung.

Nachhaltigkeit
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Abfall vermeiden

Vermeiden Sie Abfälle, wann immer es 

möglich ist. Bereits beim Einkauf fällt die 

Entscheidung, wie viel Abfall entsteht, wie 

viel davon verwertet werden kann oder 

als Schadsto�  bzw. Restabfall entsorgt 

werden muss. Auch wenn viele Verbrau-

cher der Ansicht sind, den Sortimenten 

und Angeboten des Handels „hil� os“ aus-

geliefert zu sein: Die Nachfrage bestimmt 

das Angebot! Was im Regal als Laden-

hüter bleibt, wird auch nicht nachbestellt. 

Bedenken Sie auch, wie oft und weit der 

Abfall selbst beim Recycling transportiert 

werden muss.

Akteure in Sachen Abfallvermeidung sind 

sowohl die Produzenten von Produkten 

als auch die Konsumenten. Angesprochen 

sind also wir alle!

Der beste Abfall ist der, der erst 
gar nicht entsteht!

Wir konsumieren täglich; nicht zu konsu-

mieren ist unmöglich und so zu konsumie-

ren, dass möglichst wenig Abfall anfällt, ist 

gar nicht so einfach. Ein sparsames Kon-

sumverhalten erfordert Initiative und ein 

wenig Hartnäckigkeit.

Seien Sie ein kritischer Verbraucher, dem 

der entstehende Abfall nicht gleichgültig 

ist.

Was kann ich selbst tun?

Die Antwort ist einfach: Weniger und be-

wusster einkaufen und die Dinge mög-

lichst schonend und lange nutzen! Denn 

für jeden Artikel, den wir kaufen, wurden 

Eine wichtige Änderung hat es auch 

im Bereich der Sammlungen gege-

ben. Egal, ob gewerblich oder ge-

meinnützig, Sammlungen sind seit 

dem 01.06.2012 anzeigep� ichtig.

Dadurch müssen sogar Tannen -

baum sammelaktionen ange zeigt 

Sammlungen

werden. Im Landkreis Uel-

zen muss die Anzeige bei der 

Unteren Abfallbehörde, Albrecht-

Thaer-Straße 101, 29525 Uelzen 

erfolgen.

Infos unter 0581 82-315.

Klimaschutz im

Der awb erzeugt mehr Strom 

als er benötigt. Überschüsse 

werden in das Netz eingespeist.
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Rohsto� e gewonnen und verarbeitet, � e-

len bereits in der Produktion Abfälle an, 

waren Transporte usw. notwendig. Das 

verbraucht Material und Energie und be-

lastet – direkt oder indirekt – die Umwelt. 

Anschaff ungen

Bei größeren Anscha� ungen, wie Möbel 

oder Großelektrogeräten, sollte auf Lang-

lebigkeit der Produkte geachtet werden. 

Manchmal lohnt es sich, ein wenig mehr 

Geld zu investieren. Viele Dinge kann man 

gebraucht kaufen.

Wenig genutzte Geräte kann man sich lei-

hen, mieten oder mit mehreren Personen 

kaufen. Verwenden Sie Akkus statt Bat-

terien. Dadurch produzieren Sie weniger 

Problemabfall und sparen Geld.

Wiederverwenden

Hierzu zählen neben den bekannten Mehr-

wegsystemen für Pfand� aschen auch 

andere Sammelsysteme, z.B. für Toner-

kartuschen und Tintenpatronen. Nutzen 

Sie diese Systeme und helfen Sie mit, die 

Ressourcen zu schonen. Auch im häusli-

chen Bereich � nden sich viele Gegenstän- 

de, die zu schade für den Sperrmüll oder 

Restabfall sind. 

Noch brauchbar?

Verschenken Sie noch Brauchbares an 

Freunde, Bekannte und gemeinnützige 

Organisationen. Nutzen Sie Internetplatt-

formen oder Apps und denken Sie an den 

Verkauf per Annonce, auf dem Flohmarkt 

oder nutzen Sie die in vielen Geschäften 

vorhandenen Pinnwände. Stellen Sie sich 

vor dem Kauf eines Produktes die Frage, 

ob Sie dieses auch in einem nutzbaren ge-

brauchten Zustand erwerben können.

Abgabemöglichkeiten für Altklei-

der bieten im Landkreis Uelzen 

z.B. verschiedene Hilfsorganisa-

tionen oder karitative Einrichtun-

gen an. Bitte informieren Sie sich 

hierüber. Ebenso stehen weiterhin 

Altkleidercontainer im Landkreis 

verteilt bereit. 

Kleidungsstücke, die recycelt wer-

den können, tragen zur Schad-

sto� verringerung bei und dienen 

der e� ektiven Rückgewinnung der 

Ressourcen. 

Die Kleiderspenden sollten nur 

aus gebrauchsfähigen und saube-

ren Kleidungsstücken bestehen.

Altkleider spenden

Klimaschutz im

Über Solaranlagen wird auf dem 

Betriebshof des awb ein Teil des 

warmen Wassers selbst erzeugt, 

z.B. für die Duschen.
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Ja – das geht. In der Abfallwirtschaft sind 

Klimaschutz, Ressourcenschonung, Ab-

fallvermeidung und Abfallrecycling die 

wichtigen Bausteine für die Nachhaltigkeit. 

Diese Bausteine greifen ineinander und 

werden im awb ständig weiter ausgebaut.

Was tut der awb für den Klimaschutz? 

Gute Beispiele für den Klimaschutz und 

die Verringerung des CO2-Fußabdrucks 

sind die Verwertung der Bioabfälle. Hier 

wird das gesamte entstehende Methan-

gas über ein ausgekügeltes Schwach-

gasfassungssystem im Prozess gehalten. 

Zusätzlich wird das Biogas zu Strom und 

Wärme au�ereitet. Und letztlich entsteht 

ein gütegesiegelter Kompost als wertvoller 

Dünger für Garten und Landwirtschaft, der 

sogar Biolandqualitätskriterien erfüllt.

Auch das im Deponiekörper entstehende 

klimawirksame Deponiegas wird zu Strom 

und Wärme au�ereitet. Über den Bund 

geförderte Potentialstudien haben die Si-

tuation im Deponiegasbereich aufgenom-

men und geeignete Maßnahmen erarbei-

tet, um das Entgasungssystem im EZ Borg 

aber auch an der Altdeponie Vinstedt zu 

optimieren.  

Was tut der awb für  
Ressourcenschonung?

• Ausbau Photovoltaik

• Erweiterung Anlagentechnik zur  

Au�ereitung von Abfällen

• Verwertung der Bioabfälle und Erzeu-

gung von gütegesiegeltem Kompost

• Nutzung Solarthermie

• Nutzung des aus Bio-/Deponiegas  

erzeugten Stroms und Wärme für  

eigene Anlagen und Gebäude für einen 

möglichst energieautarken Betrieb

• Anscha�ung von elektrischen Fahrzeu-

gen, die den eigenen Strom tanken 

• Unterstützung von nachhaltigen  

Projekten

Nachhaltigkeit und Abfallwirt-
schaft? Geht das überhaupt?



Was können Sie tun?

Vermeiden Sie Abfall – insbesondere Plastik und 
Verpackungen - verwenden Sie Pfandfl aschen, 
wiederverwendbare Transportverpackungen und 
trennen Sie die bei Ihnen anfallenden Abfälle in die 
richtigen Fraktionen. Getrenn-
te Abfälle können in der Regel 
sehr gut aufbereitet werden, 
wie z.B. Metall, Glas, Altpapier, 
Altkleider, Bioabfall, Bauschutt, 
Boden. 

Korb oder Einkaufstasche statt Plastik- oder Pa-
piertüte, lose Waren statt aufwändig verpackter 
Produkte, Mehrweg- statt Einwegfl aschen oder 
Dosen. Der Handel hat sich selbst verpfl ichtet, 
auf Plastiktüten ein Entgelt zu verlangen und hat 
so den Verbrauch signifi kant gesenkt. Schon mit 
ganz einfachen Mitteln kann jeder dazu beitragen, 
Abfall zu vermeiden und die Umwelt zu schonen. 

Fallen Verpackungen an, sollte 
man sie nicht in den Restmüll 
geben, sondern in dafür vorge-
sehene Wertstoff behälter. 

Batterien, Farben, Lacke oder 
alte Elektrogeräte gehören auf 
keinen Fall in den Restmüll. 

Je sortenreiner Sie 

den Abfall trennen, umso 

besser.

Überlegen Sie bei zu ent-

sorgenden Gegenständen 

ob diese noch (für jemand 

anderen) nutzbar sind.
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Servicenummer Abfallberatung                                      
0800 2920800                   

Email: awb@landkreis-uelzen.de 

Web: www.awb.uelzen.de

Durchführung der Sammlungen

Altpapier: Firma Melosch                                               

Tel.: 0581 / 909250

Altpapier: Firma Formata                                                

Tel.: 05825 / 8143

Gelbe Tonne: Firma RMG                                                

Tel.: 0800 / 400 600 5

gelbe-tonne.uelzen@rmg-gmbh.de

... in Oldenstadt 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Land-

kreises Uelzen begrüßt Sie, neben dem 

Entsorgungszentrum Borg bei Rosche, am 

Standort in Oldenstadt.

Hier � nden Sie die Verwaltung (z.B. für 

Gebührenangelegenheiten, Sperrmüllan-

meldung und die Abfallberatung) und den 

Wertsto�  of Oldenstadt für die Anliefe-

rung von zahlreichen Abfällen; wie z.B.  

Sperrmüll, Baum- und Strauchschnitt und 

Sonderabfällen. 

Die Verwaltungsmitarbeiter*innen sind für 

die Anliegen unserer Bürger*innen nicht 

nur schriftlich, sondern auch telefonisch 

und persönlich erreichbar.

Wir sind für 
Sie da!

Allgemeine Servicezeiten 

der Verwaltung:

Mo, Di, Do 08:00 - 16:00 Uhr

Mi, Fr  08:00 - 12:00 Uhr

Tel.: 0581 / 82 865

Fax:  0581 / 82 874 

Ö� nungszeiten der 

Annahmestelle für Abfälle:

Mo-Fr  08:00 - 16:00 Uhr

Sa  08:00 - 12:00 Uhr 

Wendlandstr. 8, 29525 Uelzen

Tel.: 0581 / 82 854

 0581 / 82 867

 0581 / 82 868

Fax:  0581 / 82 875

Kontakt & Öff nungszeiten



Deponiestraße 10

29571 Rosche-Borg

Tel.: 0581 / 82 881

Fax:  0581 / 82 888

Ö� nungszeiten:

Mo-Fr 08:00 - 16:00 Uhr

Sa  08:00 - 12:00 Uhr

Annahmeschluss 30 Minuten vor 

Ende der Ö� nungszeit!

Kontakt & 
Öff nungszeiten

... in Borg 
Das Entsorgungszentrum in Borg bei Ro-

sche ist neben dem Betriebshof in Oldens-

tadt der zweite Betriebsstandort des awb. 

Im Eingangsbereich werden in einer An-

nahmestelle für diverse Abfallarten die 

Abfälle gesammelt, entsorgt, verwertet, 

umgeschlagen und abgelagert. Neben der 

Zentraldeponie be� nden sich das Kom-

postwerk mit Bioabfallvergärungsanlage, 

eine Sickerwasserkläranlage sowie zwei 

Blockheizkraftwerke, über die aus De-

ponie- und Biogas Wärme und Strom zur 

Eigennutzung und Überschusseinspeisung 

erzeugt werden, auf dem Gelände.

Zudem wird an dem Standort eine Um-

schlaganlage für Rest- und Sperrmüll be-

trieben. Seit 2019 gibt es noch eine Bohr-

schlammau� ereitungsanlage, über die 

Bohrschlämme aus Horitzontalbohrungen 

umweltfreundlich entsorgt, verwertet und 

au� ereitet werden.

Auf dem Gelände gilt:

Die Müllfahrzeuge und auch sonstige awb-

Fahrzeuge haben gegenüber den privaten 

und gewerblichen Anlieferern Vorfahrt an 

der Waage im Entsorgungszentrum Borg.

Den Verkehr an der Waage wird im Regel-

fall ein*e Mitarbeiter*in des Entsorgungs-

zentrums Borg regeln. Den Anweisungen 

des dortigen Personals ist Folge zu leisten.

Der Anspruch aller Verkehrsteilnehmer*

innen muss im gegenseitigen Interesse ein 

rücksichtsvolles und defensives Fahrver-

halten sein.

Interesse die Anlagen des awb einmal zu 

besichtigen? Anfragen und Terminverein-

barungen unter awb@landkreis-uelzen.de

oder telefonisch unter 0581 / 82 865.

         -Fahrzeuge
haben Vorfahrt!



Karriere beim 
awb – werde 
Teil des Teams
Der awb als ö� entlich-rechtlicher Ent-

sorgungsträger hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, eine nachhaltige Abfallwirt-

schaft mit kompetenter Kundenberatung 

und gutem Service im Landkreis Uelzen 

anzubieten. Mit zwischenzeitlich rund 80 

Mitarbeiter*innen sucht der awb jederzeit 

motivierte Menschen, die unsere Kolle-

gen*innen werden möchten. 

Hast Du Interesse an einem zukunfts-

orientierten Arbeitsplatz im technischen 

oder kaufmännischen Bereich? 

Möchtest Du die Abfallwirtschaft im Land-

kreis Uelzen mitgestalten? Schau Dich 

näher in unseren Stellenangeboten auf 

www.awb.uelzen.de oder 

www.landkreis-uelzen.de um.

Wir suchen Dich als ...

• Unterstützung in der Müllabfuhr

(längerfristige Beschäftigung oder als 

Aushilfsjob – auch für Schüler/Studen-

ten während der Ferien)

• Azubi Fachkraft für Kreislauf- und 

Abfallwirtschaft

(3-jährige Ausbildung)

• FOT Jahrespraktikant*in 

(Besetzung: Jährlich zum 01.08.) 

• Praktikant*in

(Schüler*in/Student*in im technischen 

und im kaufmännischen Bereich)

Außerdem bieten wir Themen für 

Bachelor- und Masterarbeiten

Auf der Suche nach einem praxisorien-

tierten Thema aus der Abfallwirtschaft? 

Dann bist Du hier richtig. Sprich uns an 

per Email awb@landkreis-uelzen.de

Wir � nden etwas Interessantes!

Klimaschutz im

Im Entsorgungszentrum Borg 

produzieren wir aus einem Teil 

der Abfälle Strom!
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Die Behälter sind bis spätestens 

07:00 Uhr am Abfuhrtag so am Straßen-

rand bereitzustellen, dass der Abfuhr-

wagen an die Aufstellplätze heranfahren 

kann und das Laden sowie der Abtrans-

port ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust 

möglich sind. Das gilt besonders bei zu-

geparkten, zu engen oder im Bau be� ndli-

chen Straßen. 

Witterungsbedingte zeitliche Änderungen 

der Abfuhr sind möglich, diese werden in 

den ö� entlichen Medien bekanntgegeben. 

Die Tonnen dürfen nur so weit befüllt sein, 

dass der Behälterdeckel geschlossen wer-

den kann. Bis auf die Abfallsäcke des awb 

(s. Abfuhr- & Gebührenplaner) darf nichts 

zu den Behältern gestellt werden bzw. 

wird nichts mitgenommen. 

Die Abfuhr des Restabfalls und des Bio-

abfalls erfolgt 14-tägig, immer am selben 

Wochentag (Ausnahme: Feiertage, siehe 

Terminverschiebungen im Abfuhr- & Ge-

bührenplaner). Dabei wird in einer Woche 

ausschließlich der Restabfall abgefahren, 

in der darau� olgenden Woche der Bioab-

fall. 

Den genauen Abfuhrtag und die Kalender-

woche für Ihren Wohnort, entnehmen Sie 

bitte dem aktuellen Abfuhr- & Gebühren-

planer.

Altpapier

Die Abfuhrtermine des Altpapiers sind in 

unserem Abfuhrplan ebenfalls enthalten. 

Abhängig vom Sammelunternehmen, wel-

ches Ihnen die Altpapiertonne stellt, rich-

tet sich auch der Abfuhrtag.

Bei Fragen zu diesen Abfuhrterminen set-

zen Sie sich bitte entweder mit der Firma 

MELOSCH oder der Firma FORMATA in 

Verbindung. Kontaktdaten der Firmen � n-

den Sie auf Seite 22.

Besonderheiten im Abfuhrplan 

Es gibt einzelne Höfe, Güter und Sied-

lungen die postalisch einem Ort und einer 

Gemeinde zugeordnet sind, tatsächlich 

aber so weit außerhalb liegen, dass sie 

von anderen Orten einfacher zu erreichen 

sind. Im Abfuhrplan gibt es einige wenige 

Höfe, Güter und Siedlungen, die so einzeln 

ausgewiesen sind. 

Allgemeine 
Hinweise

Abfall-Abholung

Kalender Download

Sie wollen ganz einfach per 
Kalender-App an Ihre 
Abfuhrtermine erinnert werden? 
Laden Sie sich Ihren Abfuhrplan im 
Kalenderformat herunter.
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Sollten Sie in einem Bereich außerhalb 

von Orten wohnen, prüfen Sie bitte, ob 

diese Regelung auch auf Sie zutri� t. Bei 

Fragen dazu ist eine telefonische Erkundi-

gung unter 0581 / 82 856 möglich.

Abfuhr des Restabfallbehälters 
mit rotem Deckel

Der awb hält für Singlehaushalte einen 

40l-Restabfallbehälter mit einer 4-wöchigen 

Lee rung vor. Dieser Behälter ist mit einem 

roten Deckel ausgestattet und wird nur an 

bestimmten Tagen geleert. Wann genau 

die Abfuhr erfolgt, kann dem Abfuhr- & 

Gebührenplaner entnommen werden.

Restabfall
Geben Sie uns den Rest! Aber was genau 

gehört in den grauen Restabfallbehälter 

und was nicht?

Restabfall ist der Anteil der Haushaltab-

fälle, der nach der Aussortierung keine 

verwertbaren und schadsto�  altigen Be-

standteile mehr enthält. 

Dazu gehören Hausrat, Geschirr, Eimer, 

Schüsseln, Spielzeug, Glühbirnen (kei-

ne Energiesparlampen), Videokassetten, 

Dias, Fotos, Flachglasbruch, Staubsau-

gerbeutel, Asche, Kehricht, Zigaretten� l-

ter, Fleisch- und Fischreste, Knochen (in 

geringen Mengen), Katzenstreu, Tapeten, 

eingetrocknete Wandfarbe und ausgehär-

tete Reste von Bitumen oder Zement, Win-

deln, Hygieneartikel, Haushaltsartikel aus 

Kunststo�  (keine Verkaufsverpackungen, 

z.B. Eimer, Gießkanne, Klappbox, etc.).

Da diese Abfälle in jedem Haushalt an-

fallen, ist die Benutzung eines Restabfall-

behälters auch für jeden Haushalt vorge-

schrieben.

Der awb Uelzen stellt Abfallbehälter in den 

Größen 40-, 80-, 120-, 240-, 660-, und 

1.100-Liter zur Verfügung.

Single-Haushalte können den 40-Liter Be-

hälter auch mit 4-wöchiger Abfuhr (mit 

rotem Deckel) nutzen.

Welcher Behälter ist der richtige 
für mich?

Die Kapazität sollte über den alltäglichen 

Bedarf hinaus so groß sein, dass auch 

nach einer Aufräumaktion Hausrat, Spiel-

zeug, kleine Einrichtungsgegenstände 

usw. über den Behälter mit entsorgt wer-

den können und die Kapazität auch nach 

kleinen Renovierungsarbeiten ausreicht.

Zu beachten sind jedoch die vorge-

schriebenen Mindestgrößen!

Weitere Informationen erhalten 

Sie bei unserer Kundenberatung:

Tel.: 0800 / 292 0800

Persönliche
Beratung
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Die Behältergröße richtet sich nach der 

Anzahl der gemeldeten Personen. Eine 

Restabfallbehälterkapazität von 10 Liter 

pro Woche und Bewohner muss mindes-

tens vorgehalten werden.

Für einen 4-Personenhaushalt muss 

somit mindestens ein 80-Liter-Restab-

fallbehälter vorgehalten werden.

Bioabfall
Etwa ein Drittel aller Haushaltsabfälle sind 

kompostierbare organische Sto� e. Zur 

Verringerung Ihres Restabfallbehältervolu-

mens und aus Gründen des Umweltschut-

zes sollten Sie diese organischen Abfälle 

trennen.

Drei Wege zurück zur Natur

1. Kompostierung im Garten: 

Gartenbesitzer, die selber kompostieren, 

gewinnen wertvollen Humus zur Boden-

verbesserung und sparen künstlichen 

Dünger ein. Eigenkompostierung trägt 

auch zur Verringerung der sonst entste-

henden Transportkosten für Grünabfälle 

bei!

2. Nutzung der Bioabfallbehälter: 

Der awb Uelzen stellt für organische Ab-

fälle Tonnen mit einem Volumen von 120 

und 240 Litern sowie Container auf Abruf 

mit 660 Litern zur Verfügung. Behälteran- 

und abmeldungen sind vom Grundstücks-

eigentümer schriftlich anzuzeigen.

Die Gebühren für die Aufstellung, die Ab-

holung oder den Tausch � nden Sie im Ab-

fall- & Gebührenplaner. Eine Änderung 

pro Kalenderjahr ist gebührenfrei.

Klimaschutz im

Der aus Grünschnitt und 
Bioabfällen erzeugte 
gütegesiegelte Kompost 
hat Bioqualität und kann 
somit auch auf Bioland-
fl ächen aufgebracht 
werden.
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3. Abgabe von Grünabfällen und Laub: 

Am Entsorgungszentrum Borg und dem 

Wertsto�of Oldenstadt kann direkt ange-

liefert werden (S. 9-10).

Die kompostierbaren Abfälle aus Haus 

und Garten müssen im Landkreis Uelzen 

getrennt vom Restabfall in den Bioabfall-

behältern gesammelt werden. Die Bio-

abfallbehälter sind bundesweit für alle 

Haushalte vorgeschrieben!

Welche Größen gibt es?

Der awb bietet zwei Behältergrößen mit 

120 und 240 Litern an. Die Leerung der 

Bioabfallbehälter erfolgt alle 14 Tage. 

Bitte beachten Sie, dass das zulässige 

Füllgewicht eingehalten wird. Dieses be-

trägt bei einem Behälter mit 120 l Füll-

raum 50 kg und bei einem Behälter mit 

240 l Füllraum 100 kg. Werden diese 

Gewichtsgrenzen überschritten, ist eine 

Leerung der Tonnen nicht möglich.

Bioabfallsack

Für saisonal verstärkt anfallende Abfälle, 

wie bei der Laubentsorgung im Herbst, 

bieten wir den Bioabfallsack an. Mit einem 

zulässigen Füllgewicht von max. 10 kg 

können Sie den 70 Liter Papiersack für die 

Entsorgung zusätzlicher Bioabfälle nutzen. 

Für eine Gebühr erhalten Sie die Säcke an 

den Müllfahrzeugen, bei Ihrer Gemeinde/ 

Samtgemeinde, dem Verkehrsbüro der 

Stadt Uelzen, dem awb-Wertsto�of Ol-

denstadt, im Kreishaus und dem Entsor-

gungszentrum Borg.

#WIRFUERBIO-Kampagne

Seit 2020 ist der awb Mitglied bei der 

Kampagne #wirfuerBio. Erhalten Sie über 

die Kampagne interessante Einblicke und 

Informationen rund um das Thema Bio-

abfälle. Ziel der Kampagne ist die saubere 

Trennung des Bioabfalls. Unter dem Motto 

„Kein Plastik in die Bioabfallbehälter“ soll 

die Qualität der Bioabfälle bereits im Input 

verbessert werden.

Machen Sie mit! #WIRFUERBIO
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 In die/den Bioabfallbehälter/
 Bioabfallsack gehören

Aus Küche und Haushalt:

Obstreste und Gemüsereste, Speise- und 

Essensreste, Ka� ee- und Teesatz mit Fil-

tertüten, Eierschalen (zerdrückt), Nuss-

schalen, verdorbene Milchprodukte, ver-

welkte Blumen, sowie Topfp� anzen mit 

reiner Blumenerde, Eierkartons, Haus-

haltstücher.

Aus dem Garten:

Zweig- und Strauchschnitt, Grasschnitt 

(angewelkt), Laub und Nadeln, verwelkte 

Zier- und Nutzp� anzen, Fallobst, Wildkräu-

ter (Unkraut), erkrankte P� anzen/-teile.

Sonstige organische Abfälle:

Haare, Federn, Fell, Kleintierstreu (Kanin-

chen, Meerschweinchen), Holzspäne

 Nicht in die Bioabfallbehäl-
 ter gehören

Abfalltüten aus Kunststo�  oder biologisch 

abbaubaren Kunststo� en (z.B. aus nach-

wachsenden Rohsto� en), Fisch, Fleisch 

und unbehandelte Knochen, gewerbliche 

Speise- und Essensreste, unverrottba-

re Materialien nicht p� anzlicher Art (z.B. 

Erde, Bodenaushub, Grassoden, Steine, 

Glas, Metall, Textilien, Müllbeutel), Holz-

stücke/- abfälle, Sägemehl und -späne 

von behandeltem Holz, Exkremente von 

Menschen (Windeln) und Tieren, Binden, 

Tierkadaver, Putzlappen, Zigarettenkip-

pen, Korken, Kohle- und Holzasche, Öl-

ruß, Staubsaugerbeutel, Kehricht, Watte/ 

Wattestäbchen, Lederreste, Kerzenreste, 

Tapeten, beschichtetes und gewachstes 

Papier, Vogelsand, Katzenstreu.

Bio-Filterdeckel

Seit dem 01.01.2016 bietet der awb für 

Bioabfallbehälter optional einen speziellen 

Deckel mit einem Bio� lter an.

Für Haushalte, die ihre Bioabfallbehälter 

überwiegend für Rasenschnitt verwenden, 

ist dieser Deckel nicht empfehlenswert. 

Daher wird dieser auch nicht � ächende-

ckend für alle Haushalte angeboten, son-

dern nur auf Anforderung. 

Wenn Sie einen solchen Deckel nutzen 

wollen, informieren Sie sich im Vorwe-

ge beim awb z.B. unter der kostenlosen 

Servicenummer 0800 / 292 0800 und 

lassen sich beraten.

Der Filterdeckel kann inklusive Filterma-

terial beim awb gekauft werden. Der De-

ckelhersteller emp� ehlt das Filtermaterial 

alle zwei Jahre auszutauschen. Ein neuer 

Satz Filtermaterial kann beim awb in der 

Verwaltung in Oldenstadt gekauft werden 

(s. Abfuhr- & Gebührenplaner).

Die Bestellung ist schriftlich beim awb 

einzureichen. Dieses kann formlos per 

Brief, Email oder Fax erfolgen. Oder Sie 

Klimaschutz im

Teile des Fuhrparks wurden und

werden auf Elektro umgestellt.

Diese werden mit selbstproduzierten

Strom aus Abfällen betrieben.



verwenden den Vordruck „Bio-Filterde-

ckel“, den Sie im Downloadbereich auf der 

Seite www.awb.uelzen.de � nden.

Bioabfall ist Rohstoff 

Der im Landkreis Uelzen gesammelte Bio-

abfall wird gleich mehrfach genutzt. In 

der ersten Phase wird aus den Abfällen 

in einer Trockenfermentationsanlage Me-

thangas gewonnen.

Dieses Gas wird vor Ort mittels Blockheiz-

kraftwerken verstromt und eingespeist. 

Der Erlös � ießt in die Abfallgebührenkal-

kulation ein.

Im Jahr 2021 wurden aus Bioabfällen 

2,27 Mio. kWh erzeugt. Hinzu kommen 

noch 510.000kWh aus Deponiegas. Im 

Jahre 2021 wurden zwei Dienstfahrzeuge 

angescha� t, die mit dem erzeugten Strom 

aus den Bioabfällen betrieben werden – 

also klimaneutral!

Zum Vergleich: ein 4-köp� ger Haushalt 

hat einen Jahresverbrauch von etwa 

4.000kWh!

Im anschließenden Prozess wird der Bio-

abfall auf Rottefeldern zu Mieten aufge-

setzt. In einer 10 - 12 wöchigen Rottepha-

se wird das Material hygienisiert. Dadurch 

werden keimfähige Unkrautsamen und 

kranke P� anzenteile unschädlich gemacht.

Nach dem Rotteprozess reift der Rohkom-

post in der Nachrotte zum 

Fertigkompost. Anschlie-

ßend wird der Fertigkompost abgesiebt 

um Störsto� e und nicht verrottete Be-

standteile zu separieren. 

Der Fertigkompost wird in den Körnungen 

10 mm und 20 mm gesiebt. Die feinere 

10 mm Absiebung wird hauptsächlich an 

Privatkunden und an Gartenbaubetrie-

be verkauft. Die 20 mm Absiebung wird 

überwiegend an die Landwirtschaft und 

Gartenbaubetriebe verkauft. Der allseits 

beliebte Fertigkompost ist ein wahres 

Energiebündel und hat denselben Wir-

kungsgrad wie Kunstdünger. Nur eben 

natürlich!

Der Kompost trägt das RAL-Gütezeichen 

der Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. 

Dieses Zeichen wird nur für hochwertige 

Komposte vergeben und fordert regelmä-

ßige Qualitätskontrollen durch ein neutra-

les Untersuchungslabor.

Im Jahr 2021 wurden aus ca. 18.487t 

(2020: 17.300t) Bioabfall in der Kompos-

tierungsanlage Borg etwa 6.500m³ (2020: 

6.100m³) Fertigkompost hergestellt. Die-

ses Material wird in den natürlichen Kreis-

lauf zurückgegeben.
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Defi nition Sperrmüll

Sperrmüll sind alle transportablen Ein-

richtungsgegenstände und Hausrats-

gegenstände aus privaten Haushalten 

und anderen Herkunftsbereichen (u.a. 

Gewerbebetriebe), die selbst nach einer 

zumutbaren Zerkleinerung wegen ihrer 

Sperrigkeit, ihres Gewichtes oder ihrer 

Materialbescha� enheit nicht in die vom 

Landkreis Uelzen zur Verfügung gestellten 

Abfallbehälter passen, diese beschädigen 

oder das Entleeren erschweren könnten.

Eine Ausnahme stellt hier der 40 Liter 

Restabfallbehälter dar. Als Grenze der zu-

mutbaren Zerkleinerung gilt der Restab-

fallsack mit einem Volumen von 70 Litern.

Alles was zerkleinert werden kann, zählt 

somit zum Hausmüll und kann über den 

Restabfallbehälter entsorgt werden.

 Das gehört zum Sperrmüll

Mobiliar wie Sofas, Sessel, Liegen, 

Schränke, Tische, Stühle, Kommoden, Re-

gale, Truhen, Garderoben, Spiegelschrän-

ke, Küchenschränke und /-arbeitsplatten 

(Länge max. 2,20 m), Bettgestelle, Spring-

rahmen, Matratzen, Lattenroste, Wäsche-

körbe, Bügelbretter, Gartenmöbel, Regen-

fass aus Kunststo� , Ko� er, Kinderwagen, 

Fußleisten, Teppiche, Teppichleisten, 

Linoleum, PVC- und andere Bodenbeläge. 

Bodenbeläge sind grundsätzlich aufgerollt 

bereitzustellen; Beläge wie Laminat und 

Teppich� iesen sind zu bündeln.

Elektrogeräte jeder Art wie Fernseher, 

Monitor, Waschmaschine, Geschirrspüler, 

Staubsauger, Computer, Drucker, Ölradia-

toren, Elektrokleingeräte etc.

Bitte beachten Sie, dass zum Sperrmüll 

gestellte Elektrogeräte nach Volumen be-

messen werden. Hinweis: Alternative 

Entsorgungsmöglichkeiten für Elektroge-

räte siehe Seite 29-30.

Altmetalle sind alle Gegenstände aus Ei-

sen- und Nichteisenmetall, wie Fahrräder, 

Bleche, Rohre, Bettgestelle, Eisenstangen, 

Maschendrahtzaun, etc. 

Achtung: Stacheldraht wird aus Sicher-

heitsgründen nicht mitgenommen!

Hinweis: alternative Entsorgungsmöglich-

keiten für Altmetalle siehe Seite 26.

Im Zweifelsfall entscheidet das Abfuhr-

personal, was zum Sperrmüll gehört und 

was nicht.

 Das zählt nicht zum 
 Sperrmüll

Häu� g werden Sachen zur Abfuhr be-

reitgestellt, die nicht zum Sperrmüll zäh-

len und deshalb am Abfuhrtag stehen 

gelassen werden müssen. Diese Reste 

müssen von den Anwohnern bzw. Ver-

ursachern wieder weggeräumt und ge-

sondert entsorgt werden. Um sich diese 

unnötige Schlepperei zu ersparen, sollten 

die im Folgenden genannten Abfälle bzw. 

Sperrmüll
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Gegenstände erst gar nicht hinausgestellt 

werden.

Im Zweifel rufen Sie uns unter der kos-

tenlosen Service-Nummer 0800 / 292 

0800 an.

Nicht zum Sperrmüll gehören:

Hausmüll und Kleinkram in Säcken, Kis-

ten, Körben, Kartons oder Ähnlichem ge-

füllt. Dazu zählen insbesondere gefüllte 

Schubladen von Schränken und Kommo-

den.

Entsorgungsmöglichkeiten: Restabfallbe-

hälter, Restabfallsack oder Selbstanliefe-

rung zum Entsorgungszentrum Borg und 

Wertsto�  of Oldenstadt.

Schwere Gegenstände, die mehr als 75 kg 

wiegen oder größer als 2,20 m x 1,50 m x 

0,75 m sind. Hierzu zählen auch schwere 

Schränke und Kommoden, deren Schub-

laden gefüllt sind oder deren Türen abge-

schlossen sind.

Entsorgungsmöglichkeiten: Selbstanliefe-

rung zum Entsorgungszentrum Borg und 

Wertsto�  of Oldenstadt (S. 9-10).

Bauschutt und Baustellenabfälle, die bei 

Bau- und Renovierungsarbeiten anfallen 

wie Türen, Türrahmen, Fenster, Vertäfe-

lung, Farbeimer, WC-Becken, Waschbe-

cken, Duschkabinen, Fliesen und Scher-

ben, mineralische Abfälle, Balken.

Entsorgungsmöglichkeiten: Selbstanliefe-

rung zum Entsorgungszentrum Borg und 

Wertsto�  of Oldenstadt (S. 9-10).

Fahrzeuge und Fahrzeugteile, einschl. 

Reifen, Autositze, Batterien, Ölkanister etc.

Entsorgungsmöglichkeit: Autoverwertung. 

Reifen, Öl und Batterien werden gegen 

Gebühr auf dem Wertsto�  of Oldenstadt 

oder Entsorgungszentrum Borg angenom-

men (S. 9-10).

Baum- und Strauchschnitt

Entsorgungsmöglichkeiten: Bioabfallbe-

hälter, Kompostsack, Behälter auf Abruf, 

Selbstanlieferung zur Kompostierungs-

anlage Borg und Wertsto�  of Oldenstadt, 

Abholung (S. 28).

Sonderabfälle und Schadsto� e

Entsorgungsmöglichkeiten: Wertsto� -

hof Oldenstadt oder Entsorgungszentrum 

Borg sowie die mobilen Schadsto� samm-

lungen (S. 31-32).

Gebührenfreie Sperrmüllabfuhr

Die jährlich einmalige gebührenfreie 

Sperrmüllentsorgung gibt es sowohl für 

private Haushalte, als auch für Gewerbe-

betriebe, Vereine, etc. (andere Herkunfts-

bereiche).

Weitere Informationen zur richti-

gen Entsorgung erhalten Sie bei 

unserer Kundenberatung.

Tel.: 0800 / 292 0800

Persönliche
Beratung
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Sperrmüll-Abfuhr auf  
Anforderung

Seit 2019 bietet der awb die Sperrmüll-

Abfuhr auf Anforderung an. Der Sperrmüll 

wird einmal jährlich bis zu einer Menge 

von 5 m³ auf Bestellung gebührenfrei ab-

gefahren. Jeder weitere m³ wird gebüh-

renp�ichtig mitgenommen. Zusätzliche 

Abholtermine im laufenden Jahr sind 

ebenfalls gebührenp�ichtig (s. Abfuhr- & 

Gebührenplaner).

Bei der Sperrmüll-Abfuhr werden auch 

Elektroaltgeräte und Metallgegenstände 

entsorgt. Für eine saubere und unproble-

matische Abfuhr berücksichtigen Sie bitte 

die Hinweise zur Abfuhr.

Die Anforderung erfolgt nur schriftlich. 

Hier haben Sie zwei Möglichkeiten. Entwe-

der nutzen Sie die Sperrmüllabru�arte auf 

der letzten Seite oder Sie verwenden das 

Online-Formular auf unserer Homepage  

www.awb.uelzen.de. 

Terminauskünfte und -wünsche sind 

nicht möglich! Achtung! Anmeldeschluss:  

31. Oktober eines Jahres (Eingangs-

stempel). Eine telefonische Bestellung 

der Sperrmüll-Abfuhr ist ebenfalls nicht 

möglich.

Die Abfuhr wird innerhalb der nächsten 

Wochen terminiert, eine Terminmitteilung 

per Post erfolgt spätestens eine Woche  

vor der Abfuhr! Sofern es sich um eine 

gebührenp�ichtige Abfuhr handelt, be-

nachrichtigen wir Sie am Abfuhrtag über 

die von Ihnen im Antrag mitgeteilten Tele-

fonnummer ca. 30 Minuten vor Ankunft 

vor Ort.

Die zu zahlende Gebühr richtet sich 

nach der Abfallmenge und basiert auf der 

Schätzung der awb Mitarbeiter vor Ort zu 

der vorgefundenen Abfallmenge in Kubik-

meter (m³).

Die Abfuhrgebühr ist bei der Abholung in 

bar zu entrichten. Sind Sie nicht persön-

lich bei der Abholung vor Ort, kann auch 

ein Familienangehöriger, Bekannter oder 

Nachbar den erforderlichen Geldbetrag 

für die Abholung entrichten (s. Abfuhr- &  

Gebührenplaner).

Anstelle der Abfuhranforderung können 

Sie auch eine gebührenfreie Selbstanlie-

ferung mit der Abru�arte oder im Inter-

net beantragen. Bei der gebührenfreien 

Selbstanlieferung ist auf der Abru�arte 

vorab der Standort (Wertsto�of Oldens-

tadt oder Entsorgungszentrum Borg) ver-

bindlich auszuwählen. Bitte beachten Sie, 

dass beim Wertsto�of Oldenstadt nur 

eine Menge bis zu 3m³ angeliefert werden 

kann. Größere Mengen sind im Entsor-

gungszentrum Borg zu entsorgen.

Auch für die jährlich einmalig kosten-

freie Selbstanlieferung gilt, dass Mengen 

bis 5m³ frei sind, darüberhinausgehende 

Mengen gebührenp�ichtig abgerechnet 

werden. Die Anlieferung des Sperrmülls 

hat in einer Tour zu erfolgen, eine Auf-

teilung von Mengen ist nicht zulässig. Für 

die gebührenfreie Anlieferung an den 

Annahmestellen ist das Vorzeigen eines 

Lichtbildausweises, ggfs. in Verbindung 
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mit einer schriftlichen Vollmacht des Ab-

fallerzeugers, sowie die Anlieferungsbe-

stätigung notwendig. Diese erhalten Sie 

nach schriftlichem Antrag vom awb. Sie 

haben dann vier Wochen Zeit, den Sperr-

müll anzuliefern. Bitte beachten Sie, dass 

eine gebührenfreie Anlieferung samstags 

nicht erfolgen kann.

Sofern diese Möglichkeit nicht in Betracht 

kommt, können Sie natürlich den Sperr-

müll an den beiden Entsorgungsanlagen 

jederzeit zu den bekannten Ö� nungszei-

ten gebührenp� ichtig anliefern.

Gewerbebetriebe haben ebenfalls einen 

Anspruch auf eine gebührenfreie Entsor-

gung sperriger Abfälle. 

Hinweise zur Abfuhr

Bitte stellen Sie den Sperrmüll am Abfuhr-

tag bis spätestens 07:00 Uhr am Straßen-

rand bereit.

Der Sperrmüll darf weder den Straßen-

verkehr noch Fußgänger behindern oder 

gefährden.

Möbelteile aus Holz werden getrennt ge-

sammelt und verwertet. Falls ausreichend 

Platz vorhanden ist, sollten die Holzteile 

getrennt vom übrigen Sperrmüll bereitge-

stellt werden. Auch Metalle und Elektro-

geräte sollten wenn möglich separat und 

gut erreichbar gestellt werden.

Nach der Abfuhr sind Abfallreste von den 

jeweiligen Anwohnern bzw. Verursachern 

unverzüglich von der Straße oder dem 

Straßenrand zu entfernen. Sollten Abfälle 

liegen bleiben, die nicht von Ihnen bereit 

gestellt wurden, informieren Sie bitte die 

für Ihren Wohnort zuständige Stadt oder 

Gemeinde.

Verschenken und verkaufen 
statt wegwerfen

Verschenken Sie noch Brauchbares an 

Freunde, Bekannte und gemeinnützige 

Organisationen. Nutzen Sie Internetplatt-

formen und denken Sie an den Verkauf per 

Annonce, auf dem Flohmarkt oder nutzen 

Sie die in vielen Geschäften vorhandenen 

Pinnwände.

Altpapier
Getrennt gesammelt kann Altpapier/-pap-

pen wieder zu neuen Papieren und Pap-

pen verarbeitet werden. Recycling-Papier 

spart die Hälfte der Energie und 90% des 

Wassers, das für die Papierherstellung aus 

Frischholz benötigt wird!

Achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht nur 

Altpapier sammeln, sondern auch Papier-

produkte aus 100%igem Altpapier kaufen 

(Blauer Engel). Nur so kann der Wertsto� -

kreislauf sinnvoll geschlossen werden.

Klimaschutz im

Dieser Müllkalender ist übrigens auf 

Recyclingpapier mit 100% Altpapier-

anteil gedruckt. Dieses ist mit

dem Blauen Engel zertifi ziert!



Zum Altpapier gehören:

Druckerzeugnisse wie Zeitungen, Zeit-

schriften, Kataloge, Broschüren, Bücher 

(ohne Deckel), Hefte, Schriftstücke, Ver-

packungspapiere.

Zur Altpappe gehören:

Wellpappen, Pappkartons, Tragekartons 

für Flaschen und Waschpulver, Paketkar-

tons, Verkaufsverpackungen aus Pappe 

u. Ä..

In die Gelbe Tonne gehören:

Folierte und beschichtete Kartonverpa-

ckungen.

Zum Restabfall gehören:

Tapetenreste, verschmutztes Papier, Koh-

lepapier, Pergamentpapier, Fotos, Windeln.

In die Bioabfallbehälter gehören:

Hygienepapiere wie benutzte Papier-

taschentücher oder Küchen-Wischtücher.

Altpapiersammlungen werden von 

den Firmen Melosch und Formata 

durchgeführt.

Firma Melosch 

Tel.: 0581 / 909 250 

Firma Formata 

Tel.: 05825 / 81 43

Die Abfuhrtermine � nden Sie im Abfuhr- & Gebührenplaner

Informationen zur Abfuhr und den Terminen

Haushaltsübliche Mengen werden 

außerdem beim Entsorgungszen-

trum Borg und am Wertsto�  of 

Oldenstadt angenommen.

Ö� nungszeiten: Seite 9-10
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Verpackungsarten

Man unterscheidet noch zwischen unter-

schiedlichen Verpackungen. Hierbei ist gar 

nicht mal das Material ausschlaggebend, 

sondern der Verwendungszweck.

Transportverpackungen dienen dazu, 

Waren auf dem Weg vom Hersteller zum 

Vertreiber vor Schäden zu bewahren. Her-

steller und Vertreiber müssen Transport-

verpackungen zurücknehmen.

Umverpackungen sind zusätzliche Verpa-

ckungen, wie z. B. Schachteln um Zahn-

pastatuben. Sie sollen die Selbstbedie-

nung erleichtern, Diebstähle erschweren 

oder für das Produkt werben.

Verkaufsverpackungen sind Verpackun-

gen, wie z. B. Joghurtbecher, die eine 

Ware unmittelbar umgeben. Die Sammlung 

dieser Verpackungen wird bundesweit 

von Der Grüne Punkt - Duales System 

Deutschland (DSD) u.a. Organisationen 

über die Gelbe Tonne organisiert. Die Kos-

ten des Rücknahmesystems sind im Wa-

renverkaufspreis enthalten.

Gelbe Tonne/
Verpackungen

Ansprechpartner Firma RMG 

Tel.: 0800 400 600 5 

oder Email:

gelbe-tonne.uelzen@rmg-gmbh.de

Weitere Informationen � nden Sie 

auch auf unserer Homepage: 

www.awb.uelzen.de

Die Abfuhrtermine � nden Sie im Abfuhr- & Gebührenplaner

Informationen zur Abfuhr und den Terminen

Sofern das Tonnenvolumen der Gel-

ben Tonne mal nicht ausreichen soll-

te, kann ein Klarsichtbeutel/-sack 

befüllt daneben gelegt werden. Diese 

können Sie entgeltlich in Supermärk-

ten, Internet etc., erwerben (nicht 

beim awb!)
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oder Fruchtpüree, Senftuben, Shampoo-

� aschen, Spraydosen, Suppen- und So-

ßentüten, Tierfutterdosen und- schalen, 

Zahnpastatuben usw.

 Nicht in die Gelbe Tonne 
 gehören

Altkleider, Batterien und Akkus, Behälter-

glas, Blechgeschirr, CDs und Disketten, CD- 

Hüllen, Druckerpatronen, Einwegrasierer, 

Elektrogeräte, Essensreste, Faltschach-

teln, Feuerzeuge, Filme, DVDs und Video-

kassetten, Glüh- und Energiesparlampen, 

Gummi, Gießkannen, Holzwolle, Hygiene-

artikel, Katzenstreu, Keramikprodukte, Kin-

derspielzeug, Klarsichthüllen, Kugelschrei-

ber, nicht restentleere Verpackungen, 

Papier und Pappe, Papiertaschentücher, 

Plastikwannen, P� aster, Verbandsmaterial, 

Porzellan, Putzeimer, Rest- und Bioabfäl-

le, Schuhe, Strump� osen, Styroporreste 

von Dämmplatten, Tapetenreste, Wasch- 

und Einkaufskörbe, Windeln, Zahnbürsten, 

Zigarettenkippen, usw.

Leerung der Gelben Tonne

Das Duale System Deutschland (DSD) hat 

die Sammlung über die Gelbe Tonne neu 

ausgeschrieben. Seit dem 1. Januar 2021 

ist das Unternehmen RMG GmbH, Nieder-

lassung Bremen, Ferdinand-Porsche-Stra-

ße 18, 28237 Bremen mit der Sammlung 

beauftragt. Die Abholung erfolgt wie ge-

wohnt 14-tägig. Die Abfuhrtermine � nden 

Sie im herausnehmbaren Innenteil. 

Hinweise zur Abgabe

Verpackungen müssen restentleert sein. 

Auswaschen ist nicht notwendig. Verpa-

ckungen nicht ineinander Stapeln, son-

dern einzeln wegwerfen. Die Gelbe Tonne 

ist ausschließlich für Verkaufsverpackun-

gen bestimmt. Liegt eine Fehlbefüllung der 

Gelben Tonne vor, so wird diese nicht ge-

leert und mit einem Hinweis versehen. 

       In die Gelbe Tonne gehören

Alu-, Blech- und Kunststo� deckel, Arznei-

mittelblister, Butterfolie, Joghurtbecher, 

Einkaufstüten sowie Obst- und Gemüse-

beutel aus Kunststo� , Eisverpackungen, 

Füllmaterial von Versandverpackungen 

aus Kunststo� , wie z.B Luftpolsterfolie 

oder Schaumsto� , Konservendosen, Kron-

korken, Kunststo� schalen und -folien für 

Lebensmittel, Menüschalen von Fertig-

gerichten, Milch – und Getränkekartons, 

Müsliriegelfolie, Nudeltüten, Putz- und 

Reinigungsmittel, Quetsch- oder Nachfüll-

beutel z.B. für Waschmittel, Flüssigseife 

Klimaschutz im

Die durch Verstromung entstandene 

Wärme wird für die Beheizung der 

Gebäude und als Prozesswärme für 

die awb-Anlagen genutzt!
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Leere Flaschen und Hohlgläser (z.B. Ein-

weg� aschen, Marmeladen- und Gemüse-

gläser) gehören in einen der vielen ö� ent-

lichen Altglassammelcontainer, die Sie 

überall im Landkreis Uelzen � nden. 

Die aktuellen Standplätze � nden Sie hier:

Werfen Sie Ihr Altglas getrennt in die 

Weiß-, Grün- und Braunglascontainer. 

Blaues Glas gehört zu Grün. Die Gläser 

sollten „lö� elrein” sein.

Weitere Informationen � nden Sie auch 

unter www.muelltrennung-wirkt.de

Ruhezeiten beachten!

Nehmen Sie Rücksicht auf die Anwohner! 

Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen 

dürfen Altglascontainer nur werktags von 

07:00 bis 19:00 Uhr benutzt werden.

Gläser zuvor entleeren

Werfen Sie bitte nur restentleerte Behäl-

tergläser in den Container. Arzneimittel-

rückstände bitte nicht wegschütten, da 

sonst Abwasser belastet wird. Altglascon-

tainer be� nden sich auch auf dem Wert-

sto�  of Oldenstadt (S. 9).

Benutzen Sie möglichst
Mehrwegfl aschen!

Mehrweg� aschen sind umwelt- und ener-

gieschonender als Einweg� aschen. Wuss-

ten Sie, dass Mehrweg� aschen aus Glas 

eine durchschnittliche Lebensdauer von 

6 Jahren haben und in dieser Zeit bis zu 

50mal wiederbefüllt werden können?

 Was gehört nicht in die 
 Altglascontainer?

Andere Glasabfälle, wie z.B. Fensterglas, 

Spiegel-, Blei- und Kristallglas haben eine 

andere chemische Zusammensetzung und 

dadurch auch unterschiedliche Schmelz-

punkte. Eine gemeinsame Verwertung mit 

dem Altglas ist nicht möglich, es kommt zu 

Glasfehlern. Diese Abfälle können, ebenso 

wie Steingut, Tonkrüge und Porzellan über 

den Restabfallbehälter entsorgt werden. 

Größere Mengen können gegen Gebühr 

im Entsorgungszentrum Borg oder Wert-

sto�  of Oldenstadt angeliefert werden.

Lassen Sie keine anderen Abfälle wie 

Kartons oder Tragetaschen an den Alt-

glascontainern zurück! Bitte verlassen 

Sie den Standplatz so, wie auch Sie ihn 

vor� nden möchten.

Altglas

Abfall-Anlieferung



Altkleider, 
-textilien

Altmetall

Damit sind tragbare und wiederverwend-

bare Kleidungsstücke aller Art, wie Pullo-

ver, T-Shirts, Hosen und Jacken gemeint. 

Auch Hüte, Mützen oder Schuhe können 

Dritten noch gute Dienste leisten. Andere 

Textilien wie Handtücher, Bettwäsche, Fe-

derbetten, Kop� issen, Decken, etc. zählen 

ebenso dazu.

Wenn Sie diese intakten Sachen nicht 

mehr benötigen, werfen Sie sie bitte nicht 

in den Restabfallbehälter, sondern verkau-

fen oder verschenken Sie die Sachen.

Spenden Sie Ihre Altkleider den gemein-

nützigen Organisationen oder nutzen Sie 

auch die Verkaufsmöglichkeiten im Inter-

net oder vor Ort.

Nutzen Sie die vorhandenen Sammelsys-

teme. Oftmals be� nden sich die Altkleider-

container bei den Altglassammelstellen. 

Oder nehmen Sie direkt Kontakt mit den 

gemeinnützigen Sammlern auf. 

Zum Restabfall gehören:

• unbrauchbare oder zerschlissene 

Kleidungsstücke (Lumpen)

• verschmutzte und verschimmelte 

Kleidung

• Arbeitskleidung

Altmetall ist ein Wertsto�  und zählt zu 

den verwertbaren Abfällen. Gemäß § 4 (1) 

Nr. 10 der Satzung über die Abfallentsor-

gung im Landkreis Uelzen muss Altmetall 

ab dem 01.01.2016 getrennt gesammelt 

und entsorgt werden.

Sperrige Gegenstände aus Altmetall aus 

privaten Haushaltungen sind, soweit sie 

nicht im Rahmen der Sperrmüllsammlung 

gemäß § 9 eingesammelt werden, dem 

Landkreis an den Entsorgungsanlagen an-

zuliefern.

Altmetall kann gebührenfrei auf dem Wert-

sto�  of Oldenstadt oder dem Entsor-

gungszentrum Borg abgegeben werden. 

Ö� nungszeiten: Seite 9-10.

Klimaschutz im

Auf unseren Dächern sind 

Photovoltaikanlagen montiert.



27

Nachtspeicherheizgeräte (NSHG) können 

schwach gebundenes Asbest, Chrom VI, 

künstliche Mineralfasern, sowie PCB ent-

halten. Ohne Nachweis (Labor, etc.) wer-

den NSHG immer als schadsto�altig be-

trachtet. Für die Entsorgung gelten daher 

die speziellen Annahmebedingungen ge-

mäß TRGS 519 und ElektroG.

An den Sammelstellen des ö�entlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers werden 

NSHG nur kostenlos angenommen, wenn 

diese aus privaten Haushalten aus dem 

Landkreis Uelzen stammen, ordnungsge-

mäß durch Fachpersonal abgebaut und 

verpackt worden sind und keine Beschä-

digungen aufweisen.

Sammelstellen des awb sind der Wert-

sto�of Oldenstadt und das Entsorgungs-

zentrum Borg (S. 9-10).

Sollten asbesthaltige NSHG nicht ord-

nungsgemäß durch Fachpersonal abge-

baut und verpackt worden sein, kann der 

awb gemäß § 13 (5) ElektroG die kosten-

lose Annahme ablehnen. Entsprechende 

Nachweise werden an den beiden Sam-

melstellen verlangt. Gleiches gilt für die 

Anlieferung beschädigter NSHG.

Die Anlieferung ist vorher rechtzeitig 

unter Tel. 0581 / 82 854 anzumelden!

Asbest- und asbesthaltige Abfälle, wie z.B. 

Bausto�e und Dämmmaterial, müssen 

entsprechend luftdicht und reißfest ver-

packt sein. Die Vorgaben der TRGS 519 

müssen eingehalten werden. Hier emp-

�ehlt es sich die zugelassenen Big Bags 

zu verwenden, die der awb zum Kauf an-

bietet. Containerbags sind nicht zugelas-

sen. Gebühren siehe Innenteil.

Die Anlieferung ist nur beim Entsorgungs-

zentrum Borg möglich (S. 10).

Bauabfälle
Bei Baumaßnahmen wie z.B. Neubau,  

Renovierung oder Abbruch von Gebäuden 

fallen Bauabfälle an, die sich hinsichtlich 

ihrer Verwertbarkeit und ihrer Gefähr-

lichkeit teilweise stark voneinander unter-

scheiden. Das Spektrum der Bauabfälle 

ist weit gefasst und reicht von nicht ge-

fährlichen Abfällen, wie Bauschutt und 

Baumischabfällen bis hin zu gefährlichen 

Abfällen, die unter anderem asbesthaltige 

und schadsto�elastete Abfälle umfassen.

Durch die Trennung der Abfälle können 

die einzelnen Sto�e besser wiederver-

wertet werden, sodass ein wichtiger 

Beitrag zur Ressourcenschonung geleis-

tet werden kann.

Asbesthaltige 
Abfälle
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Bauschutt:

Bauschutt und Straßenau�ruch umfasst 

die mineralischen Bestandteile wie Sand, 

Steine, Erden, Asphalt, die bei sorgfältiger 

Trennung vorrangig wiederverwendet bzw. 

recycelt werden sollen, soweit sie nicht 

durch Schadsto�e belastet sind. 

Hauptsächlich besteht Bauschutt aus Be-

ton, Mörtel, Putz, Natur- & Mauersteine, 

Kies & Sand, Fliesen, Ziegel und Keramik.

Baumischabfall:

Zu den geläu�gsten Baumischabfällen ge-

hören unter anderem Verpackungsmate-

rialien aus Pappe, Papier oder Kunststo�, 

Folien, unbehandelte Holzprodukte, Türen, 

Fenster, Kabel, Rohre, Metalle, Strohmat-

ten, Tapeten- und Teppichreste.

Gefährliche Abfälle:

Mit gefährlichen Abfällen muss besonders 

umsichtig umgegangen werden, da diese 

mitunter eine große Gefahr für Gesund-

heit und Umwelt darstellen können. Des-

halb müssen diese Abfälle getrennt von 

den nicht gefährlichen Abfällen erfasst 

und entsorgt werden. Eine Vermischung 

von gefährlichen und nicht gefährlichen 

Abfällen führt in der Regel dazu, dass die 

gesamte Charge als gefährlicher Abfall 

eingestuft werden muss.

Die geläu�gsten gefährlichen Bauabfälle 

sind: Asbestprodukte, künstliche Mineral-

fasern (Dämmsto�e), mit Holzschutzmit-

teln oder Lacken behandelte Hölzer sowie 

Klebsto�e oder z.B. mit Schadsto�en be-

lastete Böden, Steine oder Bauschutt.

Entsorgungsmöglichkeiten:

Bauschutt und Baumischabfall können im 

Entsorgungszentrum Borg oder bei Men-

gen bis max. 3 Kubikmetern auf dem Wert-

sto�of Oldenstadt abgegeben werden.

Gefährliche Abfälle können ausschließlich 

im Entsorgungszentrum Borg angenom-

men werden. Bei mit Schadsto�en be-

lasteten Böden, Steinen sowie Bauschutt 

ist die Entsorgung im Einzelfall zu prüfen.  

Baum- und 
Strauchschnitt

Abholung auf Anforderung

Sperrigen Baum- und Strauchschnitt, den 

Sie nicht über die Bioabfallbehälter ent-

sorgen können, holen wir gebührenp�ich-

tig bei Ihnen ab. Fassen Sie die Abschnitte 

zu Bündeln mit den Maßen (max.) Länge 

1,50m, Ø 0,50m zusammen. Beantragen 

Sie schriftlich einen Abholtermin. 

Selbstanlieferung

Am Entsorgungszentrum Borg und dem 

Wertsto�of Oldenstadt kann direkt ange-

liefert werden. Natürlich auch Laub, Gras-

schnitt, etc.

Gebühren: Abfuhr- & Gebührenplaner

Ö�nungszeiten: Seite 9-10ben Seiten.
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Mit der Novellierung wurde das im März 

2005 neu eingeführte Elektro- und Elekt-

ronikgesetz (ElektroG) am 24.10.2015 er-

setzt. Wie bisher dürfen ausgediente Elek-

trogeräte nicht über den Restabfallbehälter 

oder Sperrmüll entsorgt werden. Statt-

dessen müssen sie bei den eingerichteten 

Sammelstellen zu Recyclingzwecken ab-

gegeben werden. Dadurch werden wert-

volle Rohsto�e in den Wirtschaftskreislauf 

zurückgeführt und Schadsto�e gezielt be-

handelt und beseitigt.

Entsorgungsmöglichkeiten

Der awb bietet mit dem Wertsto�of Ol-

denstadt und dem Entsorgungszentrum 

Borg zwei Sammelstellen für Elektroalt-

geräte an. Die Abgabe von kleinen und 

großen Elektrogeräten ist gebührenfrei. 

Elektrokleingeräte können auch bei der 

mobilen Schadsto�sammlung abgegeben 

werden.

Termine mobile Schadsto�sammlung:  

Abfuhr- & Gebührenplaner

Entsorgung Nachtspeicherheizgeräte:  

Seite 27

Gerne holen wir Ihre Elektrogroßgeräte 

auf Anforderung ab! Die Geräte müssen 

am Tag der Abholung vor dem Grundstück 

stehen. Beantragen Sie schriftlich einen 

Abholtermin.

Elektroaltgeräte aller Art und Größen, ob 

mit Netzstecker oder Akku, von der Ge-

friertruhe bis zum Handy, können allesamt 

gebührenfrei an den Sammelstellen ab-

gegeben werden. Dazu zählen auch Ener-

giesparlampen und Leuchtsto�röhren. An 

den Sammelstellen werden die Geräte den 

unterschiedlichen Sammelgruppen zuge-

ordnet, in Container verladen und somit 

dem korrekten Verwertungsweg zugeführt.

Um diese Verwertungswege zu optimie-

ren, sieht das neue ElektroG geänderte 

und weitere Sammelgruppen vor, so z.B. 

eine zusätzliche Gruppe für alte Photovol-

taikmodule.

Weitere Änderung durch das 
ElektroG2

Bei batteriebetriebenen Geräten (Akku-

Bohrer, Laptop, etc.) muss der Akku oder 

die Batterie vor der Abgabe an der Sam-

melstelle vom Gerät getrennt werden. Bei-

des kann getrennt voneinander an den 

Sammelstellen abgegeben werden. Hin-

tergrund sind Brände, gerade im Zusam-

menhang mit Hochenergiebatterien, wie 

dem Lithium-Ionen-Akku. Werden diese 

beim Verladen oder Transport beschädigt, 

kann es zu Bränden bis hin zu kleinen Ex-

plosionen kommen. Aus diesen Gründen 

müssen die Akkus und Batterien vom Ge-

rät getrennt werden.

Einzige Ausnahme stellen dabei Altgeräte 

mit fest verbautem Akku dar. Die Abgabe 

dieser Geräte ist auch mit Akku möglich. 

Geräte mit umschlossenem Akku (z.B. 

Elektrogeräte
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Akkurasierer) auf keinen Fall gewaltsam 

ö�nen!

Bei der Entsorgung von Elektrogeräten 

nimmt der Gesetzgeber die Hersteller und 

Vertreiber im Rahmen der Produktverant-

wortung zukünftig mit in die P�icht. Die 

Bürger können jetzt z. B. auch im Einzel-

handel Elektroaltgeräte unentgeltlich ab-

geben. Die Rücknahmep�icht betri�t alle 

Vertreiber, die auf einer Verkaufs�äche 

von mindestens 400 m² Elektrogeräte ver-

kaufen (wie z.B. Elektronikmärkte).

Bei der Rückgabe ist folgendes zu beach-

ten: Elektrokleingeräte mit einer Kanten-

länge bis zu 25 cm können bei Vertreibern 

in haushaltsüblicher Menge abgegeben 

werden, auch wenn diese Geräte dort 

nicht gekauft wurden. 

Anders verhält es sich bei größeren Elek-

trogeräten. Hier muss der Vertreiber die-

se nur zurück nehmen, wenn ein neues 

Elektrogerät gleicher Geräteart und im 

Wesentlichen gleicher Funktionsart dort 

gekauft wurde.

Korken-
sammlung 
Der Hamburger Naturschutzbund NABU 

hat im Jahr 1994 „Die KORKampagne“  

gegründet. Heutzutag fallen in Deutsch-

land jährlich etwa 1,2 Milliarden Fla-

schenkorken an, was einem Volumen von 

32.000m³ Korkenschrot entspricht. Davon 

werden inzwischen rund 140 Millionen 

Korken dem Korkrecycling zugeführt.

Doch warum sammelt man  
Korken überhaupt?

Korken werden aus der Rinde der Kork-

eichen gewonnen. Alle sieben Jahre darf 

diese Rinde geerntet werden, ohne dass 

es den Baum schädigt. Korkkorken sind 

also ein echtes Naturprodukt, das zu scha-

de ist, nach einmaliger Verwendung in der 

Mülltonne zu landen.

Aus Korken lassen sich ohne großen 

Aufwand Materialien für den Baube-

reich erstellen. Die Korken der „NABU- 

KORKampagne“ werden zur Verarbeitung 

an gemeinnützige Einrichtungen weiter-

gegeben. Dort werden sie sortiert und auf 

spezielle Korngrößen geschreddert. Das 

Granulat ist als Dämmsto� unter dem Na-

men „Rekorlit“ im Fachhandel erhältlich. 

Es wird im Baubereich zur ökologischen 

Isolierung von Wänden, Dachschrägen und 

Decken eingesetzt.

Aus dem Erlös des Dämmgranulatverkaufs 

unterstützt der NABU Kranichschutzpro-

jekte in Spanien – der Heimat der Kork-

eichen – und Deutschland. Ziel der Natur-

schutzarbeit in Spanien ist die Erhaltung 

der traditionellen Korkwirtschaft und da-

mit der einmaligen Landschaft.

Der awb hat sich der „NABU-KORKam-

pagne“ angeschlossen und unterstützt das 

Recycling gebrauchter Flaschenkorken.
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Dafür stehen auf dem Wertsto�of Ol-

denstadt und dem Entsorgungszentrum 

Borg Sammelbehälter bereit. Größere 

Mengen können auch gerne im Karton ab-

gegeben werden, aber bitte nicht in die 

Gelbe Tonne.

Was haben römische Sandalen und ein 

Space Shuttle gemeinsam? In beiden 

be�ndet sich Kork, einmal als Trittdäm-

mung, im anderen Fall als Hitzeschutz. 

Die außergewöhnlichen Eigenschaften 

des Natursto�es Kork werden seit der 

Antike vom Menschen genutzt.

Sonderabfälle
Mit Sicherheit verwenden auch Sie in 

Haus oder Garten Produkte, die umwelt- 

und gesundheitsgefährdende Sto�e ent-

halten. Die Reste dieser Produkte werden 

als Sonderabfälle bezeichnet, die getrennt 

von den übrigen Abfällen einer speziellen 

Entsorgung zuzuführen sind.

Auf keinen Fall gehören sie in den Rest-

abfallbehälter, ins Waschbecken oder in 

die Toilette!

Zu den Sonderabfällen gehören

Lackreste, Reinigungsmittel (Säuren und 

Laugen), Holzbehandlungsmittel, ge-

brauchte Haushaltsbatterien, P�anzenbe-

handlungs- und Schädlingsbekämpfungs-

mittel, Fixier- und Entwicklungsbäder, 

Lösemittel, quecksilberhaltige Gegenstän-

de, z. B. Fieberthermometer, schadsto�-

haltige Abfälle aus der Hobbywerkstatt, 

Leuchtsto�röhren, Energiesparlampen, 

PU-Schaumdosen.

Zum Restabfall gehören

Eimer mit eingetrockneten Wand- und De-

ckenfarben. Der leere Eimer – weitestge-

hend frei von Farben – gehört in die Gelbe 

Tonne. Für Binderfarben, die dennoch bei 

den Sonderabfall- Annahmestellen ange-

nommen werden sollen, ist eine Gebühr 

zu entrichten (Abfuhr- & Gebührenplaner).

Ausgehärtete Reste von Bitumen oder 

Zement, Farbdosen mit eingetrockne-

ten Resten, Glühbirnen, Altmedikamente,  

Hygienemittel wie Kosmetika, Cremes, 

Zahnpasta, etc. Altmedikamente bitte so 

zum Restabfall geben, dass Kinder keinen 

Zugri� haben.

Hinweise zur Anlieferung

Die Annahme von Sonderabfällen aus 

Haushalten ist gebührenfrei.

Schadsto�e sind beim Transport sorgfäl-

tig zu trennen. Lassen Sie die Produkte in 

der Originalverpackung. Vermischen Sie 

nie verschiedene Substanzen miteinander. 

Lackreste können dagegen in einem Be-

hälter gesammelt werden.

Die Annahme von Sonderabfällen aus 

Haushalten ist auf max. 30 l bzw. 20 kg je 

Behälter beschränkt.

Auskünfte: Tel. 0581 / 82 854
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Annahme von Sonderabfällen 
gegen Gebühr

Die Annahme von Altöl, Öl� ltern, leeren 

Ölkanistern und Bleiakkumulatoren ist 

gebührenp� ichtig (Abfuhr- & Gebühren-

planer).

Batterien und Akkus

Batterien und Akkus gehören heute ganz 

selbstverständlich zu unserem Alltag. In 

Rauchmeldern sind sie genauso unent-

behrlich wie in der Fernbedienung, der 

Taschenlampe oder der PC-Funkmaus. In-

nerhalb kürzester Zeit sammeln sich so im 

Haushalt viele verbrauchte Batterien an. 

Da Batterien umweltschädliche Substan-

zen wie Quecksilber enthalten, sollten 

besser Akkus verwendet werden. Diese 

enthalten ebenfalls viele Schadsto� e, kön-

nen aber bis zu 1.000mal aufgeladen wer-

den. Doch wohin mit verbrauchten Batte-

rien und Akkus?

Diese müssen bei den dafür vorgesehe-

nen Sammelstellen abgegeben werden. 

Auf keinen Fall dürfen diese schädlichen 

Abfälle anderweitig entsorgt werden.

Im Landkreis Uelzen können sie sowohl 

bei den Annahmestellen für Sonderabfälle 

in Oldenstadt und Borg als auch im Handel 

abgegeben werden. Die grünen Sammel-

behälter von GRS Batterien stehen überall, 

wo Batterien im Sortiment geführt werden. 

Mehr zur Batterierücknahme erfahren Sie 

unter www.grs-batterien.de

awb-Wertsto�  of Oldenstadt

Tel. 0581/ 82 854

Wendlandstr. 8

29525 Uelzen-Oldenstadt

Ö� nungszeiten:

Mo – Fr  08:00 bis 16:00 Uhr

Samstag 08:00 bis 12:00 Uhr*
*Sa keine Schadsto� annahme

Entsorgungszentrum Borg

Tel. 0581 / 82 881

Ö� nungszeiten:

Mo – Fr  08:00 bis 16:00 Uhr**

Samstag 08:00 bis 12:00 Uhr**
** Annahmeschluss 30 Minuten vor Ende der 
Ö� nungszeit

Mobile Schadsto� sammlung

Zwei mobile Schadsto� -

sammlungen sind im Frühjahr 

und Sommer geplant. 

Die genauen Termine 

entnehmen Sie bitte dem Termin- 

& Gebührenplaner.

Sonderabfall-
annahmestellen:



Gewerbe abfall
Abfälle, die nicht aus privaten Haushalten, 

sondern aus anderen Herkunftsbereichen 

stammen, werden als Gewerbeabfälle be-

zeichnet. Die Entsorgung dieser Abfälle 

wird u. a. durch die am 01.08.2017 in Kraft 

getretene neue Gewerbeabfallverordnung 

(GewAbfV) geregelt. Hinsichtlich der Ent-

sorgung erfolgt eine Unterscheidung in 

Beseitigungs- und Verwertungsabfälle.

Gemischte Siedlungsabfälle aus Gewerbe-

betrieben, die nicht verwertet werden kön-

nen, müssen nach § 7 GewAbfV schadlos 

beseitigt werden. Hierzu sind sie dem öf-

fentlichrechtlichen Entsorgungsträger zu 

überlassen. Es besteht also eine Überlas-

sungsp�icht von Abfällen zur Beseitigung 

gegenüber dem awb Uelzen. Dritte dürfen 

nicht mit der Entsorgung beauftragt wer-

den. Diese gemischte Siedlungsabfall ist 

in seiner Zusammensetzung mit den Ab-

fällen aus privaten Haushalten zu verglei-

chen. 

Die GewAbfV schreibt für jedes Unterneh-

men mindestens einen Restabfallbehälter 

für Abfälle zur Beseitigung verbindlich 

vor. Die notwendige Behälterkapazität er-

gibt sich aus Branchenart und Größe bzw. 

Mitarbeiterzahl des Betriebes, die in der  

Abfallentsorgungssatzung des Landkrei-

ses Uelzen geregelt ist. Das Mindestvo-

lumen für Gewerbebetriebe beträgt im 

Landkreis Uelzen generell 80 Liter.

Für die Abfälle zur Verwertung bestimmt 

die GewAbfV, dass mindestens insbeson-

dere folgende gewerbliche Abfälle jeweils 

getrennt gesammelt und einer Verwertung 

zugeführt werden müssen:

• Glas 

• Papier, Pappe und Kartonage mit  

Ausnahme von Hygienepapier

• Metalle 

• Textilien 

• Holz

• Kunststo�e 

•  Bioabfälle

Abfälle zur Verwertung können über ge-

eignete Dritte entsorgt werden. Hier-

bei ist jedoch zu beachten, dass der Ab-

fallerzeuger (somit der Betrieb) für die 

ordnungsgemäße Entsorgung immer mit  

verantwortlich ist.

Ausführlichere Informationen und  

Regelungen zu Gewerbeabfällen �nden 

Sie auf der Homepage des awb oder  

unter Tel. 0581 / 82 865. 

Sonstiges
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S
perrm

üll sow
eit m

öglich 
getrennt nach M

aterialien 
(H

olz, M
etall, E

lektrogeräte, 
S

onstiges) bereitlegen.

M
axim

ales G
ew

icht &
 G

röß
e 

der E
inzelstücke beachten: 

m
ax. 75kg

m
ax. 2,5 x 1,5 x 0

,65m

Teile von M
aschinen m

it 
V
erbrennungsm

otoren (K
F
Z

, 
Z

w
eiräder, G

artengeräte) 
sind von der S

perrm
üllabfuhr 

ausgeschlossen.

B
auschutt &

 B
austellenabfäl-

le (z.B
. F

liesen, Türen, Fens-
ter, B

adezim
m

ergarnituren) 
sind ebenfalls kein S

perrm
üll.

Inform
ationen zu anderen 

A
bfallarten &

 deren 
E
ntsorgung � nden S

ie auf:

w
w

w
.aw

b.uelzen.de

B
erechnung K

ubikm
eter (m

3)
(Länge x B

reite x H
öhe) – B

eispiel: L 1m
 x B

 0
,7m

 x   H
 1m

 = 0
,7m

3

Mein Sperrm
üllauftrag   

A
nm

eldeschluss: 31. O
ktober eines J

ahres (E
ingangsstem

pel)

Ich m
öchte den S

perrm
üll abholen lassen

S
perrm

üll kann einm
al jährlich bis zu einer M

enge von 5m
³ pro H

aushalt/G
ew

erbebetrieb/Verein/etc. auf B
estellung gebührenfrei abge-

fahren w
erden. Jeder w

eitere m
³ sow

ie jeder w
eitere A

bholterm
in im

 laufenden Jahr ist gebührenp� ichtig. W
ir teilen Ihnen einen Term

in 

hierfür spätestens eine W
oche vorab schriftlich m

it. Term
inauskünfte und Term

inw
ünsche sind leider nicht m

öglich!

Z
um

 W
ertsto�  of O

ldenstadt (m
ax. 3m

2)

Z
um

 E
ntsorgungszentrum

 B
org 

(m
ax. 5m

2)

Ich m
öchte den S

perrm
üll selbst anliefern (nur nach vorheriger, schriftlicher A

nm
eldung)

A
lternativ können S

ie den S
perrm

üll (M
o-Fr) auch kostenlos selbst anliefern. B

itte senden S
ie uns diese K

arte ausgefüllt zu. W
ir senden 

Ihnen anschließ
end eine A

nlieferungsbestätigung m
it einem

 4
-w

öchigen A
nlieferungszeitraum

 zu.

M
etallschrott

E
lektrogeräte

 
M

obiliar aus H
olz

 
S

onstiger S
perrm

üll 

Ich m
öchte Folgendes entsorgen:

Geschätzte Gesam
tm

enge:

Bitte 
beachten

bis 5m
2

über 5m
2, und zw

ar ca. 
        m

2


